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Drohnenflug/Luftaufnahmen AKW Mühleberg

Sehr geehrte Damen und Herren

in meinem Schreiben vom 28.3.2014 habe ich folgendes festgehalten und in Kopie an die Kantonspo

lizei gesendet:

1. die rechtliche Situation wurde von der Polizei mit dem BAZL abgeklärt und es wurde bestätigtl
dass es keinerlei Bewilligung braucht und der Flug nicht zu beanstanden ist

2. die Aufnahmen wurden noch vor Ort qesicbtet, als definitiv nicht sicherungsrelevant einge

stuft und freigegeben

3. dem Fotografen wurde beschieden, er bzw. sein Auftraggeber dürften die Aufnahmen für ei

gene Zwecke verwenden

4. es wurde mir ausqerkhtet, ich solle die Aufnahmen vorderhand nicht veroffemiknen, der

Rechtsdienst der BKW werde die Rechtslage noch prüfen und sich bei mir melden, meine Ad

ressesei bekannt

Dieser Darstellung wurde von keiner Seite widersprochen.

In Ihrem Schreiben vom 17. April 2014 (erhalten am 19.) verweisen Sie zu meinem Erstaunen nun

doch wieder auf die IISicherung des KKM gegen unbefugtes Einwirken durch Dritte". Sie fordern mich

gar auf 11 von jeglicher verwendunq, Publikation oder Weitergabe der erstellten Flugaufnahmen abzu

sehen und die betreffenden Aufnahmen und Filmausschnitte zu vernichten". Sie widerrufen damit

Ihre eigenen und die polizeilichen Erwägungen (inkl. Nichtbeschlagnahmung der Aufnahmen) kom

plett. Ihr Selbstwiderspruch erfolgt nicht etwa unverzüglich, sondern nach zwei schriftlichen Auffor

derungen zur Stellungnahme meinerseits und 30 Tagen Zeit, nota bene in einer angeblich sicherungs

relevanten Angelegenheit! Allein diese Umstände entziehen Ihrer Stellungnahme jegliche Berechti

gung und Glaubwürdigkeit. Ich will mich jedoch auf Ihre Ausführungen einlassen, weil diese durchaus

interessante Fragen aufwerfen.

Eine der grössten realen Gefahren für die innere und äussere Sicherheit der Schweiz

Grundsätzlich will ich nämlich nicht widersprechen, wenn Sie mit Ihrem Schreiben den Eindruck ver

stärken wollen, Ihre Anlage sei überempfindlich gegen böswillige Einwirkungen Dritter. Das KKM

stellt als Angriffsziel vor den Toren des Regierungssitzes eine der grössten realen Gefahren für die

innere und äussere Sicherheit der Schweiz dar. Schon kleine Spinnergruppen oder gar Einzeltäter

erhalten leichte Gelegenheit, verheerenden Schaden anzurichten, von militärischen Schlägen ganz zu

schweigen. Das schnellstmögliche Stilllegen dieser Anlage ist auch hier ein ganz realer Gewinn. Ihre

Reaktion auf unseren harmlosen Drohnenfotoflug bestätigt diese Einschätzung eindrücklich.

Damit hört jedoch die Einigkeit auf. Mit Blick auf die von Ihnen genannten Gesetzesbestimmungen

muss man sich einmal mehr wundern, mit welch schillernder Kreativität Sie die Kernenergiegesetz-
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gebung auslegen. Bei den von Ihnen angeführten Gesetzesbestimmungen geht es ausdrücklich und

ausschllessllch um Ihre Pflichten zur Umsetzung von Massnahmen mit dem Zweck IIZU verhindem,

dass die nukleare Sicherheit von Kernanlagen und Kernmaterialien durch unbefugtes Einwirken beein

trächtigt oder Kernmaterialien entwendet werden": Die Massnahmen umfassen IIBauliche und tech

nische Stcnerunqsmassnanmen'", Ihre IISicherungsorganisation", lIRegelungen betreffend Kontrollen

des Personen-, Fahrzeug- und Materialverkehrs in und aus der Anlage" sowie Ihre Zusammenarbeit

mit Polizei und Armee", Punkt. Es geht in keiner Weise um die Beschneidung meiner Rechte, etwa

meiner Grundrechte zur 11 Meinungs- und Informationsfreiheit" oder zur 11 Medienfreiheit" als ßlogger",

Sie scheinen der Vorstellung erlegen zu sein, dass Ihnen aus Ihren Pflichten heraus, Kraft des Schre

ckenspotenzials Ihres baufälligen" AKW in geradezu feudalistisch anmutendem Selbstverständnis das

Recht erwachsen sei, nach Gutdünken, mal hüst mal hott", eine Art IISonderluftraum" um Ihr AKW zu

proklamieren, kurzerhand zur "Sicherungszone" umzudeuten, normalen Modellflug als "lV]erkehr in

und aus der Anlage" zu verdrehen und gestützt auf Ihre Herrlichkeit irgendwelche "Weisungen" als

allgemeinverbindlich zu erklären, selbstverständlich ohne Anstalten zu machen, diese vorzulegen.

Ich bin froh, dass solche Zeiten vorbei sind.

Zurück zu Gegenwart und Rechtsstaat: der Pilot hat lediglich einen Flug durchgeführt, der nach den

geltenden Regeln für "Drohnen und Flugmodelle" nicht zu beanstanden war. Dies wurde noch vor

Ort polizeilich unter Rücksprache mit dem BAZL festgestellt. Dasseine Drohne viel tiefer fliegen muss

als ein Flugzeug, ist in denselben Regeln vorgeschrieben und damit erlaubt", Es ist zudem festzuhal

ten dass bei solchen rechtmässig durchgeführten Flügen keinerlei Blickwinkel entstehen, die nicht

auch aus einem Flugzeug, Helikopter bzw. von umliegenden Hügeln aus möglich sind.

Der Spiess gehört umgedreht

Nochmals: Bei den von Ihnen angeführten Gesetzesbestimmungen geht es ausschliesslich um Ihre

Pflichten und in keiner Weise um die Beschneidung meiner Rechte. Diesen Spiessgilt es in die richtige

Richtung zurückzudrehen. Aus den Bestimmungen lässt sich ableiten, dass es Ihre Pflicht ist, allfällige

sicherungsrelevante Schwachstellen mittels Ilbaulicher und technischer Sicherungsmassnahmen" vor

dem unvermeidlichen Einblick aus der Luft zu verbergen soweit diese nicht schon längst bekannt

slnd", Denn Sie können vielleicht den kleinen Bürger/Blogger mit der umweltfreundlichen Modell

flugdrohne und mickriger Weitwinkelkamera anhalten und behelligen, nicht aber die zahllosen Flug

zeuge, Helikopter und Satelliten, welche das KKM andauernd überfliegen und unkontrolliertes hoch

auflösendes Fotografieren mit schweren Telelinsen ermöglichen.

Die korrekte Frage lautet: Haben Sie Ihre Pflichten nach Art. 5 Abs. 3 KEG wahrgenommen? Oder be

legt Ihr Schreiben vielmehr, dass dies gerade nicht der Fall ist und ein Ausspähen von weiteren siche

rungsrelevanten Schwachstellen aus der Luft zu befürchten ist?

1 Art. 5 Abs. 3 KEG, http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20010233/index.html#a5
2 Art. 5 Verordnung des UVEKüber die Gefährdungsannahmen und Sicherungsmassnahmen für Kemanlagen und Kernmaterialien
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20071449/index.html#a5
3 Art. 6 ebenda
4 Art. 16, 17 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft
http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a16
5 ENSI 11-1700, Seite 63
http://www.ensi.ch/de/2012/12/21/sicherheitstechnische-stellungnahme-zum-Iangzeitbetrieb-des-kernkraftwerks-muhleberg/
6 siehe erste Seite
7 BAlL: Drohnen und Flugmodelle, http://www.bazl.admin.ch/dienstleistungen/02658/index.html?lang=de
Bzahlreiche offensichtliche Schwachstellen sind längst öffentlich dokumentiert, gerade auch von Ihnen selber, in Ihren PR-Bemühungen
nach Fukushima.
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Aus durchsichtigen M ot iven gegen Treu und Glauben

Insofern Sie die "Vermeidung von Präjudizien" erwähnen, verweise ich auf die Vielzahl der in den

Medien und dem Internet veröffentlichten Aufnahmen aus der Luft, die insgesamt bereits sämtliche

Blickwinkel abdecken. Ich habe meine eigenen Aufnahmen aus urheberrechtlichen Gründen erstellen

lassen, nicht weil solches Material Mangelware wäre. Sie verstossen gegen Treu und Glauben wenn

Sie aus durchsichtigen Motiven gezielt nur gegen meine Aufnahmen vo rgehen, nicht aber gegen die

seit Jahren immer wieder veröffentlichten Aufnahmen von Medien, Bildagenturen, Kartendiensten

etc.

Ihre zusätzliche Behauptung, solche Aufnahmen könnten Sie "gemäss den Sicherungsvorgaben" gar

nicht bewilligen [selbst we nn Sie wollten], weil sie "nicht betriebsnot wendig" seien und Sie hätten

dies "gegenüber jedermann durchzusetzen" straft unter anderem das untenstehende Agenturbild im

TagesAnzeiger Lügen. Sie habe n dem Fotografen ganz offensichtlich erlaubt, eine solche Aufnahme

von Ihrem Kamin aus zu erstellen und zu veröffentlichen. Im Artikel geht es übrigens um unseren Sieg

vo r Bundesgericht gegen einen anderen Versuch, unsere Grundrechte zu beschneiden":

mJgt.5QlnJtigtr
Bürger können gegen Atomaufsicht ldagen
Das Bundesger icht gibt zwei Mülrleberg-Anwohn ern recht: Sie können gegen eine n umstrittenen
Ent sch eid der Atombehörde Ensi klagen .

ver etwas me hr als einem J ah r hatten Ak\\" ·Gt'gI lt"r in Lausanne eine Nieder lage

erlitt"," . als das Bun desgericht de m Ak"\\"~Iühll"bt'rg eine un befrist ete

Betri ebsbewi lligung gewährte. Gestern gob dasselbe Gericht zwei Anwohn ern \ "0 11

),!üh l",berg,gt"gtZ"ll die Atoma ufsicht Ensi rech t. Bemer kenswerterweise wn r~~ l1 ' i er d",r

'Ion Sir-ton rhoneo. äcrn l:;.~ 201.:

St ichworte
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Artikel zu m Thema

«Esging in keiner Ar t und
WeiseUlII krit ischeZustände
in Mühleh erg»

m....w-y<t'rwilltun gs r,ltspris id~nt Urs G.uc hf'
,lkz",pti.,-rt die Kritik de r Atom..l.ufsit"ht Ensi,
wenn ,lut"h mit Verbehalten . ~1 :i llg~1 be ira
Betrieb des •.u......W ~JühlelM,rg 50:0101'11 uuu
behobe n. sagt er im Int ...rviec... Mtoh r...
Von Simon Thono?n '.\'i C3.iOl <!.

Abschliessend möchte ich noch erwähnen, dass ich (wie bereits im Schreiben vom 28.3.2014 versi 

chert) die Privatsphäre von Individuen angemessen durch Unkenntlichmachung berücksichtigen wer

de. Allerd ings konnte ich bei der bisherigen Durchsicht keinen solchen Bedarf feststellen.

Integrale Zurückweisung

Ma rkus Kühni

energisch.ch

Ihre Aufforderungen vom 17.4 .2014 weise ich aus all den vo rstehend genannten Gründen integral

zurück.

Freundliche Grüsse,

9 TagesAnzeiger, 12.04.2014: "Bürger können gegen Ato maufsicht klagen" , auch in Der Bund, Basler Zeitu ng etc.
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/ Buerger-koennen-gegen-Atomaufsicht- klagen/story/23247035


